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Vor allem für Frauen ist 
eine gute VORSORGE sehr 
wichtig. Nehmen Sie das 
Thema selbst in die Hand. 
Sie werden sehen: Das kann 
sogar Spaß machen!

Das 
Geldbäumchen 

hegen und 
pflegen                So sind wir Frauen 

    finanziell unabhängig

Traurig, aber wahr: Frauen verdienen 
im Schnitt immer noch 21 Prozent 
weniger als Männer. Und weil sie öf-

ter zu Hause bei den Kindern bleiben oder 
Teilzeit arbeiten, zahlen sie weniger in die 
Rentenkasse ein und bekommen später 
entsprechend weniger heraus – die Gefahr 
von Altersarmut steigt. „Leider ist bei vie-
len Paaren das Finanz-Thema Männersa-
che“, weiß Anne E. Connelly, die den Fi-
nanz-Blog „herMoney“ speziell für Frauen 
betreibt. Frauen sind in der Regel vorsich-
tiger bei Geldangelegenheiten, aber auch 

etwas ängstlicher. Ob 
beim Bank-Berater 
oder Anwalt: Sie wol-
len zunächst einmal 
verstehen, worauf es 
ankommt, bevor sie 
etwas unterschreiben. 
Haben Sie eine Berate-
rin (also eine Frau) vor 
sich, ist der Wohlfühl-
faktor höher und die 
Angst geringer, sich 
bei Fragen zu blamie-
ren. Grundsätzlich 
sollten Frauen ihre Fi-
nanzen selbst in die 

Hand nehmen und bedenken: Männer 
sind keine Altersvorsorge! Sprechen Sie 
mit Ihrem Partner über Geld und klären 
Sie, wie Sie später finanziell abgesichert 
sind. Es gibt auch Zuschüsse – aber nur, 
wenn man sie auch beantragt. Zudem ist 
private Vorsorge unumgänglich. Machen 
Sie sich bewusst, wo Sie vielleicht Geld ver-
schenken – sei es bei der Pflege von Ange-
hörigen, nach einer Scheidung oder bei der 
Rente. Und scheuen Sie nicht, sich helfen 
zu lassen! Hier sind die besten Tipps.

Pflege
Lohnender Einsatz: Rente für 
pflegende Angehörige
Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, für 
den zahlt die Pflegeversicherung unter be-
stimmten Bedingungen (Pflegegrad vor-
handen, Pflege mind. 10 Stunden pro Wo-
che an zwei Tagen, eigene Arbeitszeit nicht 
mehr als 30 Stunden) Rentenbeiträge bis zur 
Höhe eines Durchschnittsverdieners ein. 
Wird ein ambulanter Pflegedienst beauf-
tragt, werden die ambulanten Pflegesach-
leistungen je nach Pflegegrad mit 689 Euro 
bis 1.995 Euro bezuschusst. Rat der Exper-
tin: „Da die Bearbeitungszeit schon mal bei 
fünf Wochen liegt, die Pflegeversicherung 
rasch informieren. Sonst muss man oft aus 
eigener Tasche vorfinanzieren.“
 
Pflicht: Beratungsbesuche 
bei Pflegegeld-Erhalt
Pflegekassen können Versicherten das 
Pflegegeld kürzen oder im Wiederho-
lungsfall entziehen, wenn sie die zur Kon-
trolle vorgeschriebenen Beratungsbesuche 
von Fachkräften nicht nachweisen. Das ist 
im Pflegeversicherungsgesetz (vgl. § 37.6 
SGB XI) geregelt.

Steuererklärung: Ausgaben 
lassen sich absetzen
Kosten fürs Pflegeheim, den ambulanten 
Pflegedienst und den Rollator können von 
der Steuer abgesetzt werden – als außerge-
wöhnliche Belastungen. Mehrere Belas-
tungen in ein Steuerjahr legen, damit die 
Summe möglichst weit überschritten wird. 

Unterhalt
Scheidung: Den Unterhalt 
schriftlich einfordern
Meist hat in einer Ehe die Frau das gerin-
gere Einkommen. Dann steht ihr im Tren-
nungsjahr Anspruch auf Trennungsunter-
halt zu. Das gilt jedoch nicht für 
Unverheiratete – außer, sie haben gemein-
same minderjährige Kinder! Achtung auch 
beim Mietervertrag: Hat nur der Partner 
unterschrieben, stehen Sie im schlimmsten 
Fall auf der Straße. Anne Connelly weist 
auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: 
„Unterhalt muss schriftlich vom Ex-Part-
ner eingefordert werden. Automatisch wird 
das Geld nicht auf Ihr Konto fließen. Ist der 
Partner allerdings nicht in der Lage zu zah-
len, weil er zum Beispiel arbeitslos ist, müs-
sen Sie auf den Unterhalt verzichten.“ 

Verhandeln: Kühl rechnen 
beim Versorgungsausgleich
Viele Frauen wünschen sich, dass die 
Scheidung schnell vonstatten geht und ma-
chen dabei oft einen grundlegenden Feh-
ler: Sie beugen sich dem Druck und willi-
gen in alles sofort ein – etwa beim Ver-  
sorgungsausgleich. Dabei kann ihnen viel 
Geld entgehen, das sie später dringend nö-
tig hätten. Wer verunsichert ist, sollte ei-
nen Anwalt oder Notar einschalten.

Gemeinsame Konten: Bei 
Streit sofort auflösen
Im Trennungsjahr muss man sich auch 
wirtschaftlich distanzieren. Da hat ein Ge-
meinschaftskonto nichts zu suchen. Rat 
der Finanz-Expertin: „Kündigen Sie ge-
meinsame Konten, halten oder eröffnen 
Sie separate und widerrufen Sie gegebe-
nenfalls Bankvollmachten.“ 

Rente
Lebenslauf: Zeit ist auch bei 
der Rente bares Geld  
Jeder dritte Rentenbescheid ist falsch. Das 
kann für Sie später einmal finanziell zum 
Nachteil sein. Häufig wurden Ausbil-
dungs- und Hochschulzeiten sowie bei 
Müttern die Kinderzeiten nicht richtig ge-
wertet. Entdecken Sie eine Rentenlücke, 
unbedingt Widerspruch einlegen!

Witwenrente: Berechnung 
überprüfen lassen
Beim Berechnen dieser Rente wird eige-
nes Einkommen berücksichtigt. Diese 
Einkünfte müssen Sie selbst melden. Da 
die Anrechnung nach einer komplizier-
ten Rechnung erfolgt, tauchen häufig 
Fehler auf oder die Rente wird gar ganz 
gekürzt. Lassen Sie die Berechnung über-
prüfen! Die Expertin weiß außerdem: 
„Die Hinterbliebenenrente ist nur als  
Zuschuss zu sehen – zum Leben reicht sie 
in den seltensten Fällen aus. Hier kann 
eine private Vorsorge existenziell sein.“

Riester-Verträge: Auch  
Ehefrauen können profitieren
Viele Frauen wissen nicht, dass sie auch 
von Riester profitieren können – selbst 
wenn sie nicht berufstätig sind. Vorausset-
zung: Ihr Ehepartner hat einen Vertrag 
und Sie selbst zahlen 60 Euro pro Jahr ein. 
Im Gegenzug gibt es 175 Euro gut ge-
schrieben. Stirbt Ihr Partner während der 
Ansparphase, kann das Kapital auf Sie 
übertragen werden.

UNSERE  
EXPERTIN
Anne E. Connelly,
Gründerin des 
Finanzforums für 
Frauen www.
hermoney.de

REICHE ERNTE
So wie jedes Pflänz-
chen Pflege braucht, 
müssen auch Finan-
zen ständig im Auge 
behalten werden

UNTERSTÜTZUNG
Die Pflege von 

Angehörigen können 
Sie sich bei der Rente

anrechnen lassen

ÜBERPRÜFEN
Innerhalb eines Monats
können Sie gegen den 

Rentenbescheid 
Widerspruch einlegen
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